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 Veröffentlicht am 14.10.1980

Norm

StGB §3 B15

StGG Art17

Rechtssatz

Durch die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Wissenschaft (Forschung) und ihrer Lehre werden - solange

jene sich im Rahmen der Menschenrechte bewegt - Eingri<e in Rechte Dritter gerechtfertigt, vorausgesetzt, daß es sich

um ein Verhalten handelt, das dem Begriff wissenschaftlicher Tätigkeit (Forschung und/oder Lehre) entspricht.
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